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50/212. Finanzierung des Internationalen Gerichts zur 
Verfolgung der Verantwortlichen rur die seit 1!191 
im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jngoslawien 
begangenen schweren Verstöße gegen das hnmani
täre Völkerrecht 

Die Generalversammlung, 

nach Belumdlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung des Internationalen Gerichts zur Verfolgung 
der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht" und des entsprechenden mündli
chen Berichts des Vorsitzenden des Beratenden Ausschusses 
für Verwaltungs- und Haushaitsfragen40

, 

I. beschließt, unbeschadet der Empfehlungen, die der 
Beratende Ausschuß .für Verwaltungs- und Haushaltsfragen 
auf der wiederaufgellommenen fünfzigsten Tagung gegenüber 
der Generalversammlnng gegebenenfalls noch abgibt, auf dem 
Sonderkonto für das Internationale Gericht zur Verfolgung der 
Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht für den Zeitraum vom I. Januar 
bis zum 31. März 1996 einen Betrag von 8.619.500 US-Dollar 
brutto (7.637.500 Dollar netto) bereitzustellen, damit das Inter
nationale Gericht seine Tätigkeit bis zum 31. März 1996 
weiterführen kann; 

2. beschließt außerdem, als Ad-hoc-Ausnahmeregelung, 
daß die Mitgliedstaaten auf ihre anteiligen Guthaben aus 
früheren Haushalten der Schutztruppe der Vereinten Nationen 
in Höhe von insgesamt 4.309.750 Dollar brutto (3.818.750 
Dollar netto) verzichten und somit einer Anhebung der 
veranlagten Beiträge für einen künftigen Haushaltszeitraum 
der Truppe in gleicher Höhe zustimmen, wobei der ent
sprechende Betrag von dem gemäß Resolution 46/233 der 
Generalversammlung vom 19. März 1992 eingerichteten 
Sonderkonto für die Schutztruppe der Vereinten Nationen auf 
das Sonderkonto für das Internationale Gericht übertragen 
wird; 

3. beschließt ferner, den Betrag von 4.309.750 Dollar 
brutto (3.818.750 Dollar netto) für den Zeitraum vom 1. Januar 
bis zum 31. März 1996 unter den Mitgliedstaaten gemäß der 
Beitragstabelle für das Jahr 1996 zu veranlagen; 

4. beschließt, daß im Einklang mit ihrer Resolution 
973 (X) vom 15. Dezember 1955das jeweilige Guthaben der 
Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus den veranschlag
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 491.000 
Dollar für den Zeitraum vom I. Januar bis zum 31. März 1996 
für das Internationale Gericht auf die Veranlagung der Mit
gliedstaaten nach Ziffer 3 anzurechnen ist. 

~ AlC.5/50/41. 
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40 Siehe OjJicial Records 01 the General Assembly, Fiftieth Session, Fifth 
Committee, 42. Sitzung, und Korrigendum. 

50/213. Finanzierung des Internationalen Strafgerichts 
zur Verfolgung der Personen, die für Völkermord 
nnd andere schwere Verstöße gegen das humani
täre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas 
zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezem
ber 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer 
Staatsangehöriger, die für während desselben 
Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten 
begangenen Völkermord nnd and.ere derartige 
Verstöße verantwortlich sind 

Die Generalversammlung, 

/Ulch Belumdlung der Berichte des Generalsekretärs über 
die Finanzierung des Internationalen Strafgerichts zur Verfol
gung der Personen, die für Völkermord und andere schwere 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet 
Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 
1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöri
ger, die für withrend desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet 
von Nachbarstaaten begangenen Völkermord und andere 
derartige Verstöße verantwortlich sind", und des entsprechen
den mündlichen Berichts des Vorsitzenden des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen"', 

feststellend, daß der Generalversammlung zu Beginn des 
Jahres 1996 detaillierte Voranschläge zum Mittelbedarf des 
Internationalen Gerichts für Ruanda für das gesamte Jahr 1996 
vorgelegt werden, 

I. beschließt, auf dem Sonderkonto für das Interna
tionale Strafgericht zur Verfolgung der Personen, die für 
Völkermord und andere schwere Verstöße gegen das humani
täre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 
I. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich 
sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für withrend 
desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten 
begangenen VölkelIDord und andere derartige Verstöße 
verantwortlich sind, für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 1994 einen Betrag von 7.609.900 US-Dollar 
brutto (7.090.600 Dollar netto) bereitzustellen, unheschadet 
der Stellungnahmen und Empfehlungen, die der Beratende 
Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen im Anschluß 
an seine Überprüfung des vollständigen Haushaltsplans für 
1996 gegebenenfalls noch abgibt; 

2. beschließt außerdem, als Ad-hoc-Ausnahmeregelung, 
daß die Mitgliedstaaten ungeachtet der Bestimmungen von 
Ziffer 12 ihrer Resolution 49/20 B vom 12. Juli 1995 auf ihre 
anteiligen Guthaben aus früheren Haushalten der Hilfsmission 
der Vereinten Nationen für Ruanda in Höhe von insgesamt 
3.804.950 Dollar brutto (3.545.300 Dollar netto) verzichten 
und somit einer Anhebung der veranlagten Beiträge für einen 
künftigen Haushaltszeitraum der Hilfsmission in gleicher Höhe 
zustimmen, wobei der entsprechende Betrag von dem Sonder
konto für die Hilfsmission der Vereinten Nationen für Ruanda" 
auf das Sonderkonto für das Internationale Gericht für Ruanda 
übertragen wird; 

" AlC.5/50/16 und AlC.5/50/47. 




